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1. GEGENSTAND DES ÜBEREINKOMMENS 

1.1. Das Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) und die Parlamentsdirektion 

kommen überein, tür die Parlamentsdirektion Schutzmasl1enprüfungen durch das Amt 

für Rüstung und Wehrtechnik (ARWT) bereitstellen zu wollen. 

1.2. Dies insbesondere irn Bereich der „Prüfung von in Bestand befindlichen filtrierenden 

Halbmasken deren Haltbarkeitsdatum überschritten wurde" und solange es die 

SARS-CoV2 Epidemie erfordert. 

1„3. Die Ergebnisse der Prüfung werden dem Antragsteller scl1riftlich vom ARWT 

übermittelt. 

2. DURCHFÜHRUNGSBEDINGUNGEN 

2.1. Ein entsprechender Antrag wird durch die Parlamentsdirektion grundsätzlich direl\t 

schriftlich an das ARWT gerichtet. 

2.2. Sofern bei Dringlichkeit eine Bereitstellung fernmündlich beantragt und vereinba11 

wird, werden der Antrag und die getroffenen Vereinbarungen zur Leistungserbringung 

nachfolgend schriftlich durch den Antragsteller bestätigt. 

2.3. Die Kontaktstelle zu der Maskenprüfstelle des ARWT sowie der Pmlamentsdirel\tion 

für die Anforderung von Maskenprüfungen werden direkt zwischen der 

Parlamentsdirektion und dem ARWT mit Bezug auf dieses 

Verwaltungsübereinkommen schriftlich vereinbart. 

2.4. Der genaue Zeitpunkt, Ort und alle sonstigen Umstände der Maskenprüfung werden 

zwischen ARWT und der Parlamentsdirektion einvernehmlich festgelegt. 

2.5. Die Maskenprüfung wird nach Maßgabe der jeweiligen personellen und materiellen 

Möglichkeiten des ARWT durchgeführt. 
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2.6. Das BMLV ist bestrebt, aber nicht verpflichtet, die vereinbarten Masl1enprüftermine 

einzuhalten. 

3. KOSTEN 

3.1. Der Ersatz für den dem BMLV erwachsenen Aufwand für die unter Punkt 1 angeführte 

Leistung richtet sich nach dem tatsächlichen Zeitaufwand für das in Anspruch 

genommene Personal und nach dem tatsächlichen Sachaufwand (Kosten für 

Materialien, Inanspruchnahme von Prüfgeräten u.ä.m.). 

3.2. Die Schutzmaskenprüfungen (Stichprobe von 20 Stücl\) stellen l1eine fortwährenden, 

den Dauerschuldverhältnissen ähnliche, gleichartige Leistungen dar und werden als 

Einzelleistungen des BMLV in der Höhe von€ 1308,-- (jährlich angepasst) verrechnet. 

3.3. Die Verrechnung sämtlicher anfallender Kosten und Aufwandsersätze erfolgt direl\1 

zwischen der Parlamentsdirektion und dem ARWT. 

4. Inkrafttreten, Dauer und Umfang des Verwaltungsübereinkommens 

4.1. Das Verwaltungsübereinlwmmen tritt mit Datum der Unterfertigung durch beide 

Partner in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es bildet auch die 

Grundlage für die bereits durchgeführten Schutzmaslrnnprüfungen durch das ARWT. 

4.2. Es kann von beiden Partnern einseitig ohne Angabe von Gründen jederzeit, jedoch 

mit Angabe des beabsichtigten Wirl<samkeitstages aufgelöst werden. 

4.3. Änderungen dieses Verwaltungsübereinkommens bedürfen der Schriftform. 

4.4. Andere Arten der Zusammenarbeit zwischen dem BMLV und der 

Parlamentsdirektion, wie etwa die Erbringung von Amtshilfe oder Assistenzeinsätze 

bleiben von diesem Übereinkommen unberührt. 
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Das 

Bundesministerium für Landesverteidigung 

(BMLV) 

und das 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 

Innovation und Technologie 

(BMK) 

schließen nachstehende 

Verwaltungsvereinbarung 

§ 1. Gegenstand 

Gegenstand der Verwaltungsvereinbarung ist die laufende Herstellung und der Versand von 
Ausweisen für das Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw (Taxi) gemäß § 3 Abs. 3 1 l.. ;, 
Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 im Scheckkartenformat mit zumindest einem Sicher­
heitsmerkmal durch das Heeresdruckzentrum (HDruckZ). 

§ 2. Pflichten des BMK 

1. Das BMK schafft die rechtlichen und technischen Grundlagen für die Bereitstellung der 
zur Herstellung der Ausweise für das Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw (Taxi) 
notwendigen Daten einschließlich der Datenübermittlung an das HDruckZ. Zu diesem 
Zweck zieht es die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH) heran. 

2. Das BMK stellt dem HDruckZ das Verwendungsrecht an der Nanoembossing-Prägung mit 
Bundesadler zur Herstellung der Ausweise für das Personenbeförderungsgewerbe mit 
Pkw (Taxi) zur Verfügung. 

3. Das BMK hat das zu verwendende Ausweismuster abzunehmen. 

4. Das BMK erstellt den Text für das Begleitschreiben. 

5. Das BMK garantiert keine Mindestabnahmen. 

§ 3. Pflichten des BMLV I HDruckZ 

1. Das HDruckZ wirkt an einer gesicherten gegenseitigen Datenübertragung durch die BRZ 
GmbH mit. 
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2. Das HDruckZ übermittelt Entwürfe des Ausweises dem BMK und überlässt diesem dau­

erhaft sämtliche Designrechte am abgenommenen Muster. 

3. Das HDruckZ beschafft die vorgedruckten, auf der Vorderseite mit Nanoembossing­

Prägung mit Bundesadler versehenen Karten-Rohlinge aus PVC 760my-Material im 

Scheckkarten-Format mit einer Haltbarkeit von rund 7 Jahren bei zu erwartendem Ge­

brauch. 

4. Das HDruckZ übernimmt grundsätzlich an jedem Arbeitstag die von der BRZ GmbH zur 

Verfügung gestellten Daten, führt eine Grobdurchsicht auf deren Vollständigkeit durch und 

erstattet ehestmöglich sämtliche erforderlichen Rückmeldungen an die BRZ GmbH. 

5. Das HDruckZ bedruckt die Karten doppelseitig gemäß dem abgenommenen Muster mit 

den von der BRZ GmbH übermittelten Daten. 

6. Das HDruckZ versende! den Ausweis spätestens am 5. Arbeitstag nach Einlangen der 

Daten als Normalbrief in einem neutralen Fensterkuvert (C5/6 oder CS) an die vom Emp­

fänger angegebene Zustelladresse. Für den Fall der Nichtzustellbarkeit scheint die aus­

stellende Behörde als Ersatzadresse im Fenster auf. Der Ausweis ist ablösbar auf ein 

personalisiertes Begleitschreiben aufzukleben, das den vom BMK beigestellten Text ent­

hält. 

7. Das HDruckZ löscht unwiederbringlich spätestens 14 Tage nach dem Zahlungseingang in 

HV-SAP die zum Bedrucken der Ausweise notwendigen, von der BRZ GmbH übermittel­

ten Daten. 

§ 4. l<ostenersatz 

1. Das BMK legt den Betrag fest, der dem HDruckZ zur Deckung der gesamten aus der Er­

füllung seiner Pflichten gemäß § 3 entstandenen Kosten für Vorbereitung, Herstellung, 

Versand und Abrechnung zu leisten ist. Dieser beläuft sich für 2022 und 2023 auf€ 10,70 

je Ausweis und ist danach auf Grundlage der Daten des HDruckZ auf Kostendeckung zu 

überprüfen und bei Abweichung von mehr als 5% entsprechend anzupassen. 

2. Das HDruckZ deckt seine Kosten inklusive dem gesamten erforderlichen Personal- und 

Manipulationsaufwand sowie allfälliger Nachproduktionen bis zu rund 3 % (bei Fehldruck, 

Kartenverlust auf dem Postweg u.ä.) aus diesen Beträgen. Sonstige zusätzliche Leistun­

gen des HDruckZ sind nicht vereinbart und in diesem Kostenersatz nicht inkludiert. 

3. Das HDruckZ rechnet die Ausweise direkt mit den ausstellenden Behörden mittels Sam­

melrechnung ab. 

§ 5. Inkrafttreten und Dauer der Verwaltungsvereinbarung 

Diese Verwaltungsvereinbarung tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft und wird auf unbestimmte 

Zeit abgeschlossen. Sie kann von jeder Seite schriftlich unter Einhaltung einer Frist von ei­

nem Jahr jeweils zum Ende eines Kalendermonats aufgelöst werden. 

§ 6. Sonstiges 

Die Verwaltungsvereinbarung wird in zwei Gleichschriften ausgefertigt. Änderungen bedürfen 

zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
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Wien, am JC /1~ · ;(01,,1 

Für die Bundesministerin für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 

Innovation und Technologie 

Sektionsleiterin Dl in Judith Engel MBA MSc MSc 

Für die Bundesministerin für 

Landesverteidigung 

Sektionsleite MR Dr. Eduard Hauser 
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VERWALTUNGSÜBEREINKOMMEN 

zwischen dem 

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG 
(BMLV) 

und dem 

BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ (BMJ) 

über die 

Wiederaufbereitung von Schutzmasken des BMJ 

durch 

das ABC-Abwehrzentrum 

(ABCAbwZ) 
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l. GEGENSTAND DES ÜBEREINKOMMENS 

1.1. Das Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) und das Bundesministerium für 

Justiz (BMJ) kommen überein, für das BMJ und von diesem hiezu schriftlich autorisierten 

Stellen, die Wiederaufbereitung von Atemschutzmasken durch das ABC-Abwehrzentrum 

(ABCAbwZ) bereitstellen zu wollen. 

1.2. Dies betrifft die „ Wiederaufbereitung von Atemschutzmasken der Kategorie 

„Persönliche Schutzausrüstung" („PSA"), die lediglich als persönliche 

Schutzausrüstung Verwendung finden sollen und daher nicht dem 

Medizinproduktegesetz (MPG) unterliegen" und solange es die SARS-CoV2 Epidemie 

erfordert. 

1.3. Die Wiederaufbereitung der Atemschutzmasken durch das ABCAbwZ erfolgt gemäß 

dem Verfahren „Wiederaufbereitung von FFP-Schutzmasken durch das ABC­

Abwehrzentrum - Interne Prozessbeschreibung (Version 20.05.2020). 

2. DURCHFÜHRUNGSBEDINGUNGEN 

2.1. Ein entsprechender Antrag wird durch die vom BMJ autorisierten Stellen grundsätzlich 

direkt schriftlich an das ABCAbwZ gerichtet. 

2.2. Sofern bei Dringlichkeit eine Bereitstellung fernmündlich beantragt und vereinbart wird, 

werden der Antrag und die getroffenen Vereinbarungen zur Leistungserbringung 

nachfolgend schriftlich durch den Antragsteller bestätigt. 

2.3. Die Kontaktstelle zum ABCAbwZ sowie autorisierter Stellen des BMJ für die Anforderung 

von Aufbereitungen von Atemschutzmasken werden direkt zwischen BMI und ABCAbwZ 

mit Bezug auf dieses Verwaltungsübereinkommen schriftlich vereinbart. 

2.4. Der genaue Zeitpunkt, Ort und alle sonstigen Umstände der Wiederaufbereitung von 

Atemschutzmasken werden zwischen ABCAbwZ und BMJ einvernehmlich festgelegt. 

Seite 2 von 4 

3220/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Verwaltungsübereinkommen Teil 4 9 von 48

www.parlament.gv.at



2.5. Die Wiederaufbereitung von Atemschutzmasken wird nach Maßgabe der jeweiligen 

personellen und materiellen Möglichkeiten des ABCAbwZ durchgeführt. 

2.6. Das BMLV ist bestrebt, aber nicht verpflichtet, die übergebenen Atemschutzmasken 

aufzubereiten. Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge des Qualitätsmanagements 

einzelne Masken zerstört werden. Masken, die offensichtlich verschmutzt, defekt oder 

sich als nicht wiederaufbereitbar erweisen, werden entsorgt. 

3. KOSTEN 

3.1. Der Ersatz für den dem BMLV erwachsenen Aufwand für die unter Punkt 1 angeführte 

Leistung richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl an wiederaufbereiteten 

Atemschutzmasken. Die Kosten pro aufbereiteter Atemschutzmaske berechnen sich aus 

dem tatsächlichen Zeitaufwand für das in Anspruch genommene Personal und nach dem 

tatsächlichen Sachaufwand (Kosten für Materialien, Inanspruchnahme von Prüfgeräten 

u.ä.m.) für eine gesamte Arbeitsschicht geteilt durch die Maximalanzahl an 

Atemschutzmasken pro Schicht. Es wird somit ein fixer Kostenersatz pro aufbereiteter 

Atemschutzmaske auf Basis der anteiligen tatsächlichen Aufwendungen verrechnet. 

3.2. Die Wiederaufbereitungen von Atemschutzmasken stellt keine fortwährenden, den 

Dauerschuldverhältnissen ähnliche, gleichartige Leistungen dar und wird gemäß dem 

geltenden „Kostensatz-Erlass für die Wiederaufbereitung von Atemschutzmasken 

(592340/17-BWFin/2020)" des BMLV in der Höhe von€ 1804,-- ijährlich angepasst) für 

die Aufbereitung von bis zu 2500 Schutzmasken in einem 8-stündigen Durchgang 

verrechnet. 

3.3. Die Verrechnung sämtlicher anfallender Kosten und Aufwandsersätze erfolgt direkt 

zwischen den entsprechend autorisierten Stellen und dem ABCAbwZ. 

Dabei ist auf§ 3 Z 2 der Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013, BGBI. II Nr. 509/2012 

idjgF. Bedacht zu nehmen. 
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4. Gewähr 

4.1 Das BMJ nimmt zur Kenntnis, dass das BMLV (ABCAbwZ) keine wie immer geartete 

Gewähr für eine bestimmte Beschaffenheit, Eigenschaft, Eignung, Nutzbarkeit oder ein 

bestimmtes Ausmaß der Leistung leistet. 

5. Inkrafttreten, Dauer und Umfang des Verwaltungsübereinkommens 

5.1. Das Verwaltungsübereinkommen tritt mit Datum der Unterfertigung durch beide 

Ressorts in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es bildet auch die 

Grundlage für die bereits durchgeführten Wiederaufbereitungen von 

Atemschutzmasken durch das ABCAbwZ. 

5.2. Es kann von beiden Partnern einseitig ohne Angabe von Gründen jederzeit, jedoch mit 

Angabe des beabsichtigten Wirksamkeitstages aufgelöst werden. 

5.3. Änderungen dieses Verwaltungsübereinkommens bedürfen der Schriftform. 

5.4. Andere Arten der Zusammenarbeit zwischen dem BMLV und dem BMJ, wie etwa die 

Erbringung von Amtshilfe oder Assistenzeinsätze bleiben von diesem übereinkommen 

unberührt. 

Wien, Q'.+.Au. 2.0 

Für die Bundesministerin für 
Landesverteidigung 

flo(t.etL:#frD 
WOLLEIN 

Seite 4von 4 

Wien, 'I~ oq ?. <10 

Für die Bundesministerin für 
Justiz 

SAAM 

3220/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Verwaltungsübereinkommen Teil 4 11 von 48

www.parlament.gv.at



- BUNDESMINISTERIUM FÜR 
• LANDESVERTEIDIGUNG UND SPORT •UND••MINlll'TaRIUM 

FOR FINANZEN 

Verwaltungsvereinbarung 
BMLVS und BMF 

Einführung des SAP-Moduls PS {Projektsystem) im Bun­
desministerium für Landesverteidigung und Sport {BMLVS) 

Status: genehmigt 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR 
LANDESVERTEIDIGUNG UND SPORT 

Verwaltungsvereinbarung 

fiii!li BMF 
•UND••MINlllT'aRIUM 
ff0R FINANZEN 

Diese Vereinbarung stellt eine Willenserklärung zwischen den Partnern dar. Es handelt sich um 

ein Dokument, das die Eckpunkte eines zukünftigen gemeinsamen Vorgehens festlegt. 

Beteiligte 

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport - BMLVS 

Bundesministerium für Finanzen - BMF 

Präambel 

Im Zuge der Umsetzung der Haushaltsrechtsreform bestehen neue Anforderungen an die Pla­

nung, Veranschlagung, Verrechnung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung, die auch für die 

!KT-Landschaft der Ressorts besondere Herausforderungen darstellen. Die Vereinheitlichung der 

Systemlandschaft und der Geschäftsprozesse stellt in diesem Zusammenhang ein besonderes 

Nutzenpotential dar. Die Nutzung von Standardsoftware und die Vermeidung von Eigenentwick­

lungen bzw. deren Ablöse stehen dabei im Vordergrund. 

Die Beteiligten planen im Zuge dieser Zusammenarbeit gemeinsame Nutzenpotentiale zu heben 

und Synergien zu nutzen. 

Ausgangssituation 

Das BMF ist auf Basis der geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen verpflichtet, für ein ein­

heitliches Haushalts- und Rechnungswesen zu sorgen. Im Zuge der Umsetzung der Haushalts­

rechtsreform werden wichtige Anstrengungen unternommen, die !KT-Systemlandschaft in diesem 

Bereich zu konsolidieren und bundeseinheitliche Geschäftsprozesse in den Bereichen Planung, 

Veranschlagung, Verrechnung sowie in der Kosten- und Leistungsrechnung bereit zu stellen. 

Derzeit existieren Redundanzen im Haushalts- und Rechnungswesen von !KT-Verfahren des 

BMLVS und dem HV-Verfahren, welche die Nutzung aller Funktionalitäten des bundeseinheitlichen 

Systems des Haushalts- und Rechnungswesens des Bundes (HV-System) durch das BMLVS ver­

hindern. 

07.03.2012 
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Ziel 

BUNDESMINISTERIUM FÜR 
LANDESVERTEIDIGUNG UND SPORT 

Mit dieser Verwaltungsvereinbarung werden folgende Ziele verfolgt: 

iOIBMF : ,:._.„. 
auND••MINISTaRIUM 
FOR P:INANZRN 

1. Erstellung und Freigabe eines Realisierungskonzepts zur Implementierung des Moduls Pro­

jektsystem PS in die bestehende Implementierung der Untergliederung (UG 14), „Militä­

rische Angelegenheiten und Sport,". 

2. Implementierung Modul Projektsystem (PS) im HV-System für UG 14 für die Abbildung 

von mehrjährigen Vorhaben und Projekten (voranschlagswirk-

sam/voranschlagsunwirksam) im Jahr 2012. 

3. Durchführung Produktivstart PS im HV-System der UG 14 mit 1. Jänner 2013. 

4. Abdeckung ressortspezifischer Anforderungen durch Erweiterung/Anpassung des SAP-PS 

Bundesmaster im unbedingt erforderlichen Umfang. 

Rahmenbedingungen und Vereinbarungen 

Bereitstellung des integrierten Projektsystems im Bereich der UG 14, 
„Militärischen Angelegenheiten und Sport" 

Das BMF stellt im Rahmen des einheitlichen Haushalts- und Rechnungswesens des Bundes Funk­

tionalitäten zur Abwicklung der mehrjährigen Vorhabensplanung inklusive der haushaltsrechtlich 

konformen Integration in die Bundeskosten- und leistungsrechnung sowie in das Haushaltsmana­

gement zur Verfügung. Diese Funktionalitäten werden im Rahmen des gesetzlichen Auftrags von 

der Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ) gewartet und in Abstimmung mit den Ressorts weiter­

entwickelt. 

Vereinbarungen 

• Für die oben genannten Anforderungen des BMLVS wird das BMF, die vom BMLVS benö­

tigten Funktionalitäten in den Bereichen der mehrjährigen Vorhabensplanung, die Integra­

tion in die Bundeskosten- und Leistungsrechnung und in das Haushaltsmanagement ein­

richten. Das in das HV-System integrierte Projektsystem wird zu den nachstehenden 

Rahmenbedingungen bereitgestellt und weiterentwickelt. 

• BMLVS und BMF setzen umgehend ein gemeinsames Projekt zur Koordination der Umset­

zungsagenden dieser Vereinbarung auf. 

• Zur Sicherstellung der Koordination und Projektdurchführung werden ein interministeriell 

besetzter Lenkungsausschuss sowie ein Projektmanagement eingesetzt. 

• Die Aufteilung der Projektkosten erfolgt auf die unter Pkt. „Kosten und Aufwände" ange­

führte Weise. 

07.03.2012 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR 
LANDESVERTEIDIGUNG UND SPORT 

~BMF 
•UND•aMINlllTIUlllUM 
FOR FINANZBN 

• Das BMLVS wird die benötigten Funktionalitäten im Standardportfolio des HV-Systems 

gemeinsam mit dem BMF definieren und nach dessen Bereitstellung im Sinne eines bun­

desweiten Verfahrens nutzen. 

• Das BMLVS verzichtet auf signifikante Weiterentwicklung eigener !KT-Services in den von 

BMF bereitgestellten und benannten Bereichen. 

• Funktionalitäten, welche über diesen Anwendungsbereich hinausgehende Aufwände erfor­

dern, sind nach Abstimmung mit den Unternehmenszielen gesondert zu beauftragen. 

Kosten und Aufwände 

• Auf Grund der dieser Vereinbarung vorangegangenen Abstimmungen und Analysen wer­

den die dem BMLVS zurechenbaren einmaligen Kosten für die Einführung von SAP-PS mit 

ca. € 615.000.- inkl. MWSt beziffert. 

• Die durch das BMLVS zu tragenden jährlichen Kosten für die Nutzung von SAP-PS betra­

gen ca. € 15.000.- /Jahr inkl. MWSt. 

• Den Aufwand für die Bereitstellung der notwendigen SAP-Lizenzen trägt das BMF. 

Wien, am o+ 0~ )~ Wien, am 1-- L Ja ./l_ 

BMLVS BMF 

Für die Bundesministerin: 
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Das 

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG UND SPORT 

(BMLVS) 

und das 

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES (BM.I) 

schließen nachstehendes 

VERWAL TUNGSÜBEREINKOMMEN 

- l -
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PRÄAMBEL 

Es wird Im beiderseitigen Einverständnis zwischen dem Bundesministerium für 

INNERES und dem BUndesmlnisteriurn fOr LANDESVERTEJDJGUNG und SPORT 

fes1gestellt, dass das vorliegende Verwaltungsübereinkommen über die gegenseitige 

Unterstützungsleistung (Ulstg) bei Ausbildungsvorhaben der Hoheitsverwaltung des 

Bundes zuzurechnen ist. 

Das übereinkommen soll den lnhall der gegenseitigen Unterstützungsleistung 

(B-VG} abgrenzen, die Verfahren zur Inanspruchnahme vereinbaren. sowie 

grundsätzlich die Abgeltung auftretender Kosten regeln. 

Zlel des Verwaltungsübereinkommens lsl es, die vorhandenen 

Ausbildungseinrichtungen, Ausbfldungsmlttel und Ausbildungsangebote möglichst 

wlrtschaftlich. sparsam und zweckmäßig zu nutzen, die Zusammenarbeit zu vertiefen 

und für beide Ressorts eine ,Win-Win-Sltuation" zu erreichen. Die jederzeitige 

„Einblicknahme" in die Aktivltä1en auf den eigenen Anlagen, z. B. zur UberprOfung 

der einzuhaltenden Benützungsordnungeh etc„ ist dabei im Rahmen einer 

transparenten Nutzung durch beide Ressorts sicherzustellen. 

Alle übrigen Leistungen des BMLVS gegenüber dem BM.J, welche nicht unter dieses 

Verwaltungsobereinkommen fallen, sind als Unterstützungsleistungen durch das 

ÖBH in der jeweiligen gültigen Fassung (GZ 93339/46-EFu/2007) abzuhandeln. 

Für darüberhinausgehende Leistungen des BM.I gegenüber dem BMLVS gelten die 

allgemeinen Bedingungen des Bundeshaushaltsgesetzes. sowie die diesbezüglichen 

güitlgen Erlassregelungen des BM.I. 

- 2 -
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§1 

Umfang 

Das Bundesministerium fOr INNERES und das Bundesministerium fOr 

LANDESVERTEIDIGUNG und SPORT sind übereingekommen. In Erfüllung der 

gesetzlichen Aufgaben auffolgenden Gebieten zusammenzuarbeiten: 

1. Ausbildung (Aus-, Fort- und Weiterbildung) 

von 

• Diensthunden 

• Spezialausbildungen zwischen BM.I (wie zum Beispiel des EKO-COBRA, der 

WEGA, des EMD. EMS. der GK0)1 und BMLVS (SEK)2, insbesondere in den 

Bereichen der Fallschirmsprung-, Tauch-, Nahkampfausblldung. Seil- und 

Sprengtechnik, sowie sonstiger Ausbildungsmaßnahmen 

• MllStrf&MP-Personal3 zur Erbringung der Fähigkeiten und Fertigkeiten gemäß 

Fähigkeltenkatalog für die Ordnungstruppe i,d.g.F. 

• Ausbildung von PolizeiWaffenmeistern/-technikem im Zuge der 

Waffenmeisterausblldung des BMLVS 

• Militärische Ausbildung von ehemaligen Zlvildlenstpflichtigen Im Rahmen der 

Grundausbildung für den Exekutivdienst (Polizeigrundausbildung) beim 

Kommando Milltärstrelfe und Militärpolizei 

• Kampfmittelbeseitigung (Entschärfungs- und Entminungsdienst) 

2. Nutzung der Infrastruktur 

von 

• Übungs-. Ausbildungs-, Schieß- und Sprengplätzen, inklusive dem Schießen 

aus Luftfahrzeugen des BMJ 

• Unterkünften, Sportanlagen. Lehrsälen, L.agern und sonstiger zuSätzllcher 

infrastruktureller Einrichtungen 

' EKO-COBRA - Einsalzkommando Cobra, WEGA - Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung, EMD 
EMS - Entmlnungs· und EntschMungsdiensl, GKO-Gefahrstoffi\undige Organe 
' Sondereinsatzkommando 
• Milll~rslteifen und Mlnlärpollzef.Personal 
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3. Logistik 

• Nutzung von mllitärmedlzlnlschen Einrichtungen zur Vorbereitung von 

Personal für weltweite Auslandsentsendungen (gem. § 18 Abs 6 Z4 HGG 

2001) gemäß gesondertem Verwaltungsobereinkommen 

• bei Ausbildungsvorhaben des BM.I In militärischen Einrichtungen, sowie 

/\usbildungsvorhaben des BMLVS In Einrichtungen des BM.I 

4. Lehre und Forschung zwischen 

• der Landesverteidigungsakademie und der Sicherheitsakademie 

-4 -
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§2 

Ausbildung von Diensthunden• 

Es wird die bedarfsorientierte Ausbildung von MllHu/MllHuF5 für besondere 

Einsatzlagen beim BM.l/EKO COBRA vereinbart, da eine Ausbildung \Ion 

Militärhunden für besondere Einsalzlagen (z. B. Zugriffshunde bei MilHuZ)6 nicht 

möglich Ist. Die Inanspruchnahme der Fremdausbildung von zumindest einem 

MllHufMilHuF ist in jedem zweiten Jahr anzunehmen. 

Es wird weiters vereinbart, dass die Ausbildung und der Einsatz des MilHuFbEI' 

analog zu den Zugriffshunden des EKO COBRA absolut vertraulich zu behandeln ist, 

nicht Gegenstand öffentlicher Darbietungen sein darf und jegliche sonstige 

Öffentlichkeitsarbei1 zu l.lnlerlassen ist. 

Der für die Ausbildung vorgesehene MilHu isl vom Bundesausbildungszentrum für 

Polizeidienslhundeführer einer Eignungsfeststellung zu unterziehen. Bei positivem 

Ergebnis wird der MilHu zur Ausbildung zugelassen, bei negativem 

Eignungsergebnis wird er von der Ausbildung ausgeschlossen. 

Die erforderliche Schutzbekleidung für den Ausbildungsleiter der Gruppe 

Sonderausbfldung, die Ausrüstung für den MllHuFIMilHuFbEI, sowie der erforderliche 

Transportraum Ist beizustellen. 

Die Ausbildung des MllHuFIMilHuFbEI erfolgt nach den Vorgaben des 

Bundesausbildungszentrums für Pollzeldienslhundeführer und des EKO COBRA. Die 

notwendigen Details sind im direkten Einvernehmen zwischen dem EKO COBRA und 

dem militärischen Bedarfsträger zu koordinieren. 

' Anmerkung: Ausbildung ist die begriffliche Zusammenrassung für die Bereiche Aus-. Fon-und 
Werterblldung 
5 Militämunde/Militärhundeführern 
• Milltärhundezenlrum 
r Mll1lärhundefüh1e1 bei Ein.salz im SM 1 

-5-
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Im Gegenzug Ist die Benützung von rnllltärlschen AusJJildungsanlagen und 

Übungsflächen vorrangig am GÜP18 HENGSTBERG sowie am ABCAbw- LI KatHiÜPl 

TRITOLWERK9
, nach Terminvereinbarung mit Kdo ABCAbwS10

, bzw. im besonderen 

Anlassfall in Abstimmung mit BMLVS/S IV/EFO 11 vorzusehen. 

' Gruppenübungsplatz 
• ABC· und KatastrophenhilfeObungsplatz Tritolwerk 
1° Kommando ABC-Abwehrschule 
" Abteilung ElnsalZfOhrung des BMLVS 

-6 -
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§3 

Spezialausbildungen 

F,): wird die wechi;elseltige Ausbildung12 von Personal wie zum Beispiel des JaKdo13• 

des EKO COBRA. der WEGA. des EMD und ESD. der GKO. sowie der Austausch 

von AusbPersonal 

Ausbildungseinrichtungen 

vereinbart. 

unter/und Nutzung der jeweiligen örtlichen 

z1.ff Erfüllung der jewells spezlflschen Aufgabenstellung 

Diese Vereinbarung umfasst die wechselseitige Unterstützung, insbesondere im 

Rahmen der ncichslehenden Bereiche: 

• Fallschirmsprlngerausbildung. einschließlich des Tandernsprungd ienstes. 

sowie der Mitfluggenehmigung im Rahmen der jeweils erforderlichen 

Maßnahmen zur Erhaltung der entsprechenden Befähigungen gern. ZLPV und 

MLPv1
• 

• Tauchausbildung 

• Nahkampfausbildung 

• psychologische Ausbildungserfordernisse 

• sonstige spezielle Ausbildungsmaßnahmen 

• Nutzung von Diensthunden betreffend Ausbildung und fOr Übungszwecke 

• Präzisions- und Scharfschützenausbildung 

• Kampfmlttelbese1tigung 15 

Die Ausbildungen haben in Form der jeweils gültigen curricularen Bes1irnmungen zu 

erfolgen. 

12 Anmerkung: Ausbildung is1 die begriffliche Zusammenfassung !ür die Bereiche Aus-. Fort- und 
Weiterbildung 
'
3 Jagdkommando 
'' Zlvilluftfahr1personatverordnung, Militärluftfahrtpersonatverordnung 
'' Anmerkung; Entschärfungs· und Entminungsdienst (ESD und EMD) 

.7 . 
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§4 

MilStrf & MP-Ausblldung fllr Auslandseinsätze 

Es wird die Ausbildung 16 von Personal der MilStrf&MP zur Erbringung von 

zivilpollze11ichen Fähigkeiten Im Rahmen von Auslandseinsätzen bzw. auf Ba.sls von 

Assistenzeinsätzen im Inland vereinbart. 

Im Rahmen dieser Ausbildung sind folgende Bereiche abzudecken: 

• Ausbildungsunterstützung durch Aust&usch von Lehrpersonal 

• Erstellen von Bei1rägen !Ur diverse Curricula 

• Wechselseitige Teilnahme an Lehfgängen 

• Führungskräfteausbiid·ung 

• Grundausbildung zum Milllärstrelfensoldaten lind Militärpolizisten üährlich 

wiederkehrende Kurse) 

• Kommandantenausbildung 

• Ausbildung der Sonderermittler im Bereich der Kriminalistik. Erhebungsdienst, 

Informationsgewinnung usw. Inkl. Militärhundeführer (anlassbezogen) 

• Spezialausbildung vor allem In den Bereichen Einsatztechnik, Fahrtechnik, 

Personenschutz, Zugriff urid Ordnungseinsatz (Großer Sicherheits- und 

Ordnungsdienst}, Präzisionsschütze 

• Unterstützung im Rahmeri der Einsatzvorbereitung arilassbezo.gen zur 

Erbringung entsprechender Fähigkeiten abgestimmt auf das zu erwartende 

Einsatzszenario In den jeweiligen Einsatzräumen. 

Zur Sicherstellung einer entsprechenden Anerkennung der absolvierten Ausbildung 

bzw. einer entsprechenden Gerichtsverwertbarkeit wird vereinbart, 

Lehrveranstaltungen des BM.I durch das BM.i zu zertifizieren. 

•• Anmell<ung: Ausbildung 1sl die begriffliche Zusammenfassung fOr die Bereiche Aus-. Fort- und 
Weiterbildung 

. 8. 
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zur Sicherstellung der Erhaltung der erworbenen Föhtgkelten wird vereinbart, 

wiederkehrende praktische Verwendungen (Hospitationen) gemäß situativer 

Vereinbarung an Dienststellen des BM.I sicherzustellen, 

Ein Eintreten in Exef(ulivrech1e bzw. AusQben von Befugnissen Ist auf Basis 

Hospitation im Rahmen dieses Fähfgkeftenerha lts nicht vorgesehen. 

- 9-
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§5 

Ausbildung von Pollzelwaffenmeistern/.technikern im Zuge der 

Waffenmelsterausblldung des BMLVS 

Die Teilnahme von Bediensteten des BM.I welche zum Polizeiwaffenmeister/-

techniker ausgebildet werden sollen, kann a.n Lehrgängen der 

Waffenmeisterausbildung des BMLVS an der Heereslogistfkschule erfolgen, wenn; 

• Lehrgangsplätze für das BM.I zur Verfügung stehen 

• Das BM.I für die Unterbringung der eigenen Teilnehmer und Bereitstellung von 

Schulungswaffen samt erlorderlicher Munition selbst sorgt und dabei die 

eigenen Kosten selbst trägt. 

Im Gegenzug wird es auch Teilnehmern des BMLVS ermöglicht, besondere 

Schulungswaffen des BM.I kennen zu lernen, an Ausbildungsmodulen, die von 

Ausbildern des BM.I geführt werden, teilzunehmen, wobei die eigenen Kosten 

ebenfalls selbst zu tragen sind. 

Das weitere Prozedere zur Lehrgangsteilnahme ist in Direktabsprache zwischen BM.I 

(Refera t ,Waffen und Ausrüstung") und der Heereslogislikschule („Lehrabteilung 

Waffentechnik") festzulegen. 

- 10-
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§6 

Militärische Ausblldung von ehemals zivildienstpflichtigen 

Exekutivbediensteten 

Die militärische Ausbildung von Exekutivbediensteten. deren Zivildienstpflicht gemäß 

§ 6b ZOG 198617 durch Bescheid der Zivildienstservioeagentur erloschen ist, erfolgt 

während des 13 .. oder 14. Ausbildungsmonates der Grundausbildung für den 

Exekutivdienst (Polizeigrundausbildung) auf der Grundlage der Verordnung der 

Bundesministerin für Inneres und hat ausschließlich in Form der militärischen 

Mitausbildung an den MitStrf&MP-Dienststellen des ÖBH z.u erfolgen. 

Die militärische Ausbildung Ist im Rahmen des täglichen Dienstbetriebs In den 

MllStrf&MP-Dienststellen durchzuführen. Im Vordergrund haben das Kennenlernen 

und Einweisen in das ÖBH 1m Allgemeinen und die Mllltärstreife und Militärpolizei im 

Spezlellen zu stehen. Dies hat auch auf Basis partieller Teilnahmen an laufenden 

Ausbildungsgängen, Übungen und Einsatzvorbereitungen zu erfolgen. Der Zeitraum 

ist für vertrauensbildende Maßnahmen und ein besseres Verständnis im Hinblick auf 

zukünftige Zusammenarb°eit zu nutzen. 

Die militärische Ausbildung wird durch das Kommando Militärslreife und Ml litärpolizei 

In der Dauer von 4 Kalenderwochen sichergestellt_ Unter Zugrundelegung der 

Aufnahmetermine fi.lr den Exekutivdienst ist die gegenständliche militärische 

Ausbildung nach vorangegangener, im letzten Quartal des ablaufenden 

Kalenderjahres durchzufOhreiider Absprache zwischen dem BM.l-SIAK18 und 

BMLVS zu folgenden Monaten des jeweils folgenden Kalenderjahres durchzuführen: 

März oder April, Juni oder Juli, September oder Oktober, Dezember oder Januar 

(Beginn Im März2012). 

In jedem Kalenderjahr Ist mit ca. 25 Ausbildungsteilnehmern zu re.chnen. Die 

konkrete Anzahl von Ausbildungsteilnehmern wird durch das BM.1-SIAK zeitgerecht 

17 Zivlldiens11Jesetz 
•• Bundesministerium fOrlnneres - Sicherhellsakademfe 

- 11 -
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an die zustandigen Organisationseinrichtungen des BMLVS übermittelt. Die 

tatsächlichen Ausbildungsstandorte werden durch das BMLVS festgelegt. 

- 12 -
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§7 

Kampfmlttelbeseltlgung19 

Ausbildung: 

Die T ellnahme von Bediensteten des BM. I kann erfolgen wenn: 

• Lehrgangsplätze zur Verfügung stehen 

• FOr Unterbringung der Teilnehmer und Bereitstellung der erforderlichen 

Ausrüstung das BM, 1 selbst sorgt und auch die eigenen Kosten trägt 

Im Gegenzug wird es auch den Teilnehmern des BMLVS ermöglicht, an Lehrgängen 

bzw. Ausbildungsmoduien des BM.1 teilzunehmen, sofern ebenfalls die eigenen 

Kosten getragen werden. 

Weiterführende erforderliche Regelungen zu anlassbezogenen Lehrgangsteilnahmen 

sind In Direktabsprache zwischen BM.I und BMLVS festzulegen. 

Übungen: 

Oie Teilnahme von Spezialisten des BM.I und des BMLVS an nationalen und 

internationalen Übungsvorhaben des ÖBH im In- und Ausland führt zu einer 

Elweiterung der Fähigkeiten und Verbesserung des jeweiligen Ausbildungsstandes. 

Kontingente des ÖBH werden zu Übungen im Ausland nach KSE-BVGio auf Basis 

eines von der Bundesregierung beschlossenen Übungs- und Ausbildungsplans 

entsandt. 

Das BM.I hat im Fall der Teilnahme rar den entstehenden Sach- und 

Personalaufwand der Bediensteten des BM.I aufzukommen. 

19 Anrnerkung: Entschärfungs· und Entminungsdienst (ESD und EMD) 
20 B\Jndesverfassun9sgesetz zur Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und 
Elnzelpen;onen ins Ausland 

- 13 -
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§8 

Nutzung der Infrastruktur bei Übungs-, Ausbildungs-, Schieß- und 

Sprengplätzen/-anlagen 

Bei der Benützung von militärischen Einrichtungen aller Art sind die jeweils vor Ort 

gültigen Kasernen·, Übungsplatz-, Haus·, 

Sprengplatz-, Hindernisbahn/Sportplatz 

Brandschutzordnungen, sowie die 

"Sicherheitsbestimmungen" einzuhalten. 

Unterkunfts-, Kasino-, Schieß- und 

(anlagen)- Werkstätten· und 

Bestimmungen der DVBH 

Bei Benutzung von militärischen Objekten flir die Durchführung von 

Ausbildungsvorhaben des BM,1 Ist die ordnungsgemäße Übergabe protokolliert 

sicherzustellen. Erforderliche Adaptierungskosten sind durch das BM.I zu tragen, 

Bei der Benützung von Einrichtungen des BM.I aller Art sind die jeweils vor Ort 

gOltlgen Haus-, Unterkunfts-, Schießplatz-, Raumschießanlagen-, 

Hindernisbahn/Sportplatz- Werkstätten- und Brandschutzordnungen, sowie Im 

Anlassfall festgelegte individuelle Anordnungen des Nutzungsverantwortlichen 

einzuhalten. 

Bel Benutzung von Objekten des BM,I fOr die Durchführung von 

Ausbildungsvorhaben des BMLVS ist die ordnungsgemäße Übergabe protokolliert 

sicherzustellen. Erforderliche Adaptierungskosten sind durch das BMLVS zu tragen. 

Bei Schießvorhaben des BM.I autösterreichischen Übungs- und Schießplätzen unter 

Beteiligung von ausländischen Teilnehmern sind die verfügten Regelungen für das 

Schießen von ausländischen Einheiten einzuhalten. 

Vor Durchführung von Schießvorhaben ist durch das leitende Schießpersonal des 

BM.I (Leitender, Sicherheitsoffizier) mit dem örtlichen Sicherheitspersonal des 

Übungs- und Schießplatzes Ober die Bestimmungen der DVBH 

„Sicherheitsbestimmungen" sowie der Benützungsordnung, für das jeweilige 

- 14 -
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Schießvorhaben, ein Sicherheitsfachgespräch zu führen. Der Austausch der 

aktuellen Vorschriften hiezu hätte Ober BMLVS/S 11/AusbA bzw, AusbB zu erfolgen. 

Die jeweils eigene Nutzung der Infrastruktur hat Vorrang gegenüber der Nutzung des 

antragstellenden Vertragspartners. 

Die jeweils verfügten Zutrittsregelungen der Ressorts für das jeweilige Objekt slnd 

einzuhalten. 

Beim Verfahren „Schießen von BM.1-Kräften aus Luftfahrzeugen" liegt die 

Verantwortung ausschließlich beim BM.L 

Aus sicherheitstechnischer Hinsicht ist über die geltenden Bestimmungen hinaus zu 

beachten: 

Das Mitfliegen von Angehörigen des BML VS/OBH während des Scharfschießens ist 

ausnahmslos verbeten und während des Schießbetriebes muss zwischen Piloten 

und Sicherheitspersonal (TÜPI) Funkkontakt vorhanden sein. 

Beim Schießen hat immer ein Schießausbilder (BM.I) an Bord zu se1n, welcher die 

Aufgabe eines Sicherheitsoffiziers analog dem SlhO beim OBH wahrzunehmen hat. 

Dieser ist für die Sicherheit während des Schießens alleinverantwortlich. Die 

erforderlichen Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten. 

Die notwendige, verpflichtende Sanitätsversorgung Ist vom jeweiligen Bedarfsträger 

sicher zu stellen. 

Die Gestellung ortskundiger Organe des ÖBH ist ein Monat rm Voraus durch den 

feweiligen Bedarfsträger zu beantragen. 

- 15 -
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§ 9 

Lehre und Forschung zwischen Landesverteidigungsakademie und der 

Sicherheitsakademie 

Ausbildungsunterstützung durch Austausch von Gastlehrern <Lektorinnen und 

Lektoren), 

Jede Institution kann Mitarbeiterinnen der jeweils anderen Institution einladen, 

Vorträge zu halten, an gemeinsamen Forschungsprojekten teilzunehmen, 

Einzelforschungsprojekte durchzuführen. oder an einem Meinungsaustausch zur 

Förderung dieser Ziele teilzunehmen. 

Beiträge fOr Curricula von Lehraängen: 

Beide 1 nstilulionen unterstützen sich gegenseitig bei der Verfassung von Currk:ula 

von Lehrgängen und stellen bei Bedarf Beiträge zur Verfügung. 

Wechselseitige Teilnahme an Lehrgängen: 

Ziel und Zweck dieses Austausches Ist. den Studierenden und dem Fachpersonal 

den Zugang zu Lehrveranstaltungen und Bibliothekseinrichtungen der jeweils 

anderen lnstitutlon zu erleichtern und damit In Verblndung stehenden Hilfeleistungen 

und Beratung anzubieten. Darüber hinaus soll ein Austausch von Sl\Jdferenden z.B. 

Im Bereich der Sprachausbildung - im Sinne einer ökonomischen Kursführung 

erfolgen. 

Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Wjssenscha~ 

Die Zusammenarbeit von beiden Institutionen umfasst den Austausch von 

Forschungsergebnissen, Insbesondere zum Thema Bedrohungsbild. Hiezu werden 

auch Veranstaltungen, Symposlen und Konferenzen gefördert. 

Abnahme von Sprachprüfungen: 

Sprachprüfungen von Bediensteten des BM.I sollen durch das SIB/LVAk21 

bedarfsorientiert nach Maßgabe lnternationaler Nomien erfolgen. 

>• Sprachenlnstitul des Bundesheeres an der Landesverterdlgungsakademie 

- J 6 -

3220/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Verwaltungsübereinkommen Teil 4 31 von 48

www.parlament.gv.at



Zusammenarbeit bei Planübungen: 

Inhalt dieser Zusammenarbeit Ist die wechselseitige Entwicklung und Durchführung 

von Planübungen zu beiderseitig relevanten Themenfeldern. 

Bei allen anderen Ubungsplanungen und realen Übungsdurchführungen, 

Insbesondere unter Beteiligung von exekutiven Kräften (:z.B Durchführung 

s1cherheitspolizellicher Asslstenzleistunoen), liegen die 7uständigk:eiten bei der Abt. 

1112 des BM.I und bei der Abtellung Einsatzvorbereitung/BMLVS (EVb) . 

Die Sicherheitsakademie bekommt weiters die Möglichkeit, den Führungssimulator 

der Landesverteidigungsakademie bzw. auch den der Theresianischen 

Militärakademie zu nOtzen. Die militärische Nutzung hat jedoch Vorrang. Die Nutzung 

der FOS1m an LVAk bzw. TherMllAk22 hat nur unter Einbeziehung des 

Le1tungspersonals/BMLVS zu erfolgen. 

12 Thllfesianlsche Mlhiarakademle 
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§ 10 

Verrechnung 

Leistungserfassung 

Der Umfang der erbrachten Leistungen Ist 7.t,t dokumentieren. Damit Ist die Erfassung 

der Ausgaben zur Darstellung in der Kostenrechnung zu verstehen. Vergütet werden 

lediglich Mehrdienstleistungen, Reisegebühren, Verpflegs- und Unterkunftskosten, 

sowie Nebentätigkeiten. 

Die oben angeführten Kosten der Auszubildenden gehen ;:u Lasten des 

entsendenden Ressorts. Oie Kosten des ausbildenden Personals gehen zu Lasten 

des anfordernden Ressorts. 

Verrechnung der Vergütung für Nebentätigkeiten (z. 8 . Vortragstätigkeiten) 

Die Qualifizierung als Nebentä tigkeit obliegt dem entsendenden Ressort. 

Hinsichtlich der Abrechhung von Nebentätigkeiten gelten die Bestimmungen jenes 

Ressorts. welches fllr die Durchführung der Ausbildung verantwortlich zeichnet (zB. 

Vortragstätigkeit eines Bediensteten BM.I an der LVAk = Vergiltungss-atz und 

Richtlinien des BMLVS sind anzuwenden) 

Zahlungsmodalitäten 

Die Aufstellungen der tatsächlich geleisteten abrechnungspfllchtigen Aufwendungen 

sind gegenseitig halbjährlich (Vorlagetermin jeweils 01.03. und 01 .0R) mit 

Zahlungsfrist von zwei Kalendermonaten vorzulegen. 

- 18 -
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§ 11 

Schadensausgleich 

In Schadensfällen sind die jeweils zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen .:ur 

Anwendung zu bringen. 

Vereinbart wird die DurchfOhrung von Im Einzelfall abzustimmenden 

Schadensausgleichen auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen. 

- l9 -
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§ 12 

Inkrafttreten und Dauer des Verwaltungsübereinkommens 

Dieses Veiwaltungstibereinkommen tritt mit der Unterfertigung durch beide Ressorts 

in Kraft und hebt alle zu den behandelten Gegenstandsbereichen bisher getroffenen 

Vereinbarungen auf. 

Jede Änderung des gegenständlichen VeiwaltungsObereinkommens bedarf der 

Sch rlftform 

Das vorliegende Verwaltungsübereinkommen wird auf unbestimmte Zelt 

abgeschlossen, Es kann von beiden Partnern einseitlg ohne Angabe von Gründen 

jederzeH, jedoch unter Angabe des beabsichtigten Wlrksamkeitstages. aufgelöst 

werden. 

Nach Außerkrafttreten des Verwaltungsobereinkommens sind die angefallenen 

Leistungsverrechnungen entsprechend den vereinbarten Bestimmungen 

abzuwickeln. 

- 20 -
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§ 13 

' 
Sonstiges 

Dieses VerwattungsObereinkommen wird in zwei Gleichschriften ausgefertigt 

Wien, am 28. März 2012 

Für den Bundesminister für 

Landesverteidigung und Sport; 

/J~.( 
ENTACHER 

- 21 -

Für die Bundesrninfsterin für 

Inneres: 
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·• 
·. 

Verwaltungsiibereinkommen 

abgeschlossen zwischen dem Bundesminister für Inneres (im Folgenden: DMl) und dem 

Bundesminister für Landesverteidigung (im Folgenden: BML V) über die Zusammenarbeit tm 

Hubschrauber-Rettungsdienst 

1. Allgemeines 

Der Bund hat mit den Ländern Wien, Kärnten. Steiermark. Vorarlberg, TiroJ, Salzburg und 

Oberösterreich jeweils separate GliedstaatsvettJiige Uber die Einrichtung Wld den Betrieb 

eines gememsamcn Hubschrauber-Rettungsdienstes abgeschlossen und „ÖAMTC­

Flugrettung„ auf z.ivllrechtlicher Basis verpflichtet, die vom Bund nach den 

Gliedstaatsverträgen wahrzunehmenden Aufgaben fiir den Bw1d unentgeltlich zu erfüllen. 

Nach Maßgabe des vorliegenden Verwaltungsilbereinkommens wird nunmehr eine subsidiäre 

Einsatzmöglichkeit von geeigneten Mi!itiirhub1'chraubem mit Persona! zur Durchführung von 

Rettungs- und Ambulanzflügcn im Zuge der I [ilfclcistung durch c..las Hundesheet vereinbart. 

II. Grundsatz 

Im RaJunen der Ausbildung des militärischen Luftfahnpersonals und nach Maßgabe seiner 

technischen und personellen Möglichkeiten führt das österreichische DWldesheer gemäß den 

für Militärluflfahrzeuge geltenden Vorschriften betreffend die Hilfeleistung tutd entsprechend 

dem Annex vom 10. September 2001 zur Vereinbarung vom 18. Oktober 2000 zwischen dem 

Bwtd nnd „ÖAMTC·Flugrettung" ab 1. Juli 2001 Flüge durch. 

CO. Dun:hführnng des Einsatzbetdehcs 

l. Das BML V verpflichtet sich. Militärhubscllrauber einzusetzen, dte für diese Verwendung 

geeignet sind und den für solche Luftfährzeuge geltenden gesetzlichen ßestinunungen 

entsprechen. 

1 
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2. Das BML V infonnicrt das BMl innerhalb einer Woche über jeden Flug, der auf der 

Grundlage dieses Übereinkommens erfolgt, und übermittelt jährlich eine Einsatzstatistik. 

J_ Das BMLV wird bei Flügen des österreichischen Bundesheeres nach diesem 

Ühereinkomrnen die Interessen der Uinder insoweil beriicksichtigen, als dies ftir den 

kooperativen Betrieb eines Hubschrauber-Rettungsdienstes in den Ländern erforderlich ist. 

IV. Rechnuugslegung 

Das ßML V ist für die Regelung des Kostenersatzes und dessen Abwicklung im Rahmen 

seiner entsprechenden rcssortintemcn Vorschriften im eigenen Bereich zuständig. 

V. Ausschluss finanzieller Mehrbda~tungen 

DW'Ch dieses Verv.raltungsübereinkommen darf es zu keiner finan?.ieHen Mehrbelastung der 

Lllnder oder des Bundesministeriwns für Inneres konunen. 

VI. Außerkrafttreten 

Mit Inkrafitreten dieses Übereinkommens tritt gleichzeitig Jas Verwaltungsubereinkcrruncn 

vom 22. Augu."t 1986 über die Zusammenarbeit im Hubschrauber·Rettungsdiensl gemäß 

Vereinbarung nach Art. l 5a B-VG, BGBl. Nr. 30111985, im Lande Steiennark außer Kraft. 

Wien, am 10. September 2001 

t-/Jfofl. 
Dr. Ern.s.t Strasser Herbert Scheibner 

Bundesminister für Tnneres Bundesminister für Landesverteidigw1g 

1 
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ANNEX 

zu der am t 8. Oktober 2000 abgeschlossenen Vereinbarung 

zwischen dem Bund einerseits und dem Christophorus Flugrettungsverein 

und dem ÖAMTC {ÖAMTC-Flugrettung) andererseits 

L 

Der Bund hat über die Einrichtung und <l~n Betrieb eines gemeinsamen I-lubsclu-aubcr­

Rettungsdienstes jeweils separate Glied5taatsvcrträge mit den Ländern Wien, Kärnten, 

Steicimark; Vorarlberg, Tirol> Salzburg und Oberösterreich abgeschlossen. 

II. 

Mit der Vereinbarung vom 18. Oktober 2000 ha1 der Bund de_r ÖMITC-FJugrettung die 

Erfüllung bestinunter Aufgaben des ßlllldcs im gegebenen Zusammenhang übertragen, und 

ÖAMTC-Flugrettung hat es übernommen, di(se Aufgaben des Bundes für den Bund 

unentgeltlich zu erfüllen. 

IU. 

Das Bundcsministcrlwn für Landesverteidigung trägt zur weiteren Sicherung und 

Verbesserung des Hubschrauber-Rettungsdienstes dafür Sorge, dass ab 01.07.2001 in jenen 

fällen, in denen ÖAMTC-Flugrettung jeweils nicht in der Lage ist, einen entsprechenden 

Einsatz durchzuführen, weil außerpJarunäßige Wartungsereignisse eingetreten sind oder der 

Hubschrauber von ÖAMTC-Flugremmg bereits durch einen anderen Einsatz gebunden ist 

oder die Austilstung des Hubscbraubers von ÖAMTC-Flugrcttwig für den Einsatz nicht 

geeignet ist, dieser Einsatz nach Möglichkeit von Militärhubschraubern gemäß den hicfür 

geltenden Erlässen des Bundesministeriwns für Landesverteidigung betreffend die 

Hilfeleistw1g durch das Bundesheer in den in Punkt I. angeführten Bundesländern 

durchgeführt wird. 

Für ÖAMTC-Flugrettung entsteht hieraus jedocl1 kein wie immer gearteter Anspruch auf 

Unterstützung durch Militärhubschrauber de.s österreichischen Bundesheeres bei der 

Erfüllung der mit der Vereinbarnng vom 18. Oktober 2000 übernommenen Aufgaben, 

• 

1 

J 
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6AMTC-Flugrcttung ninunt diese Sldgerung der Effizienz und Effcktivilät des 

Hubschrauber-Reltungs<lienstes durch eLnen subsidiären Wld von den jeweiligen bestehenden 

MögJichkeiten abhängigen Einsatz des östem:ichischcu ßundcshecrcs zustimmend wr 

Ke1U1tnis. Das Bundesministerium für Inneres, das Bundesminixterium für 

Land~verteidigung und ÖAMTC-Flugrettw1g werden die für die Anfordernng der 

Hubschrauber zuständigen Stellen über die Einrichtwig dieses zusätzlichen subsidiären 

Rettungssystems in Kenntnis setzen. Die Anforderung der Militlirhubschrauber des 

österreichischen Bundesheeres hat im Wege des dienslhabenden Systems/Luft un 

Btmdesrninistctiurn für Landesverteidigung zu erfolgen. 

IV. 

Durch diese wdtere Verbesserung des bestehenden Systems des Hubschra.uber­

Rettungsdienstes wird keine Änderw1g der Vereinb 

Wien, am 10. September 2001 

Hund 

vertreten durch dcrr Bundesminister für Inneres 

Wien. am 10. September 2001 

Bund 

vcrtrdcn durch · ·sler für andesverteidigllllg 

Wien, am 10. September 2001 

Christophorus Fiugrcltungsvere.in 

Wien, am 10. September 2001 

vertreten durch den Präsidenten ~nd einen Vizepräs~denten 

1 
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' 

„.l ·r}-

G l e i c '- s c h r i :f t 

V r1 al tunn:s e · a i n k o m m e n 

.... c __ .., __ 1,;,,0~ Bundezm.inistc!'i um _ür Baut en und Technik, ver­
„_„~ ... e:_ „ .. .:.·~h di.c Du.rehc.u:,'>m~sc_a...·t i.n \lien, und dem Bun­

... ecui: - - i.e2·iuo ft:r :ie.."'!de;:,'·e!"-.;ai d :::.gv.ng. vortre"'.;cn durch das 

~Iili t . . _·kommEmdo t·i en , \Tird n.:-.ch:fol gcnd e a Übereillkor~.:.o:c.. ab­

geechlosscn: 
"j • 

n~ ...... ~d des 1'ber~in.komme:r;.s i ... -..; die tlbergabe C..es vor: d _. 

:B1,;;. :.: _;h ·.:· ... _ ..nn.schaft i..""'l V:ic= ~13 J.ebäudcverwal tungsd~~- .... t-

-=. · __ 1 .... '"""':.· .Cn.u:.ß.€3gebC.udeve1· : ... .l"t ....21.;; I verwalteten, iu. _,_n_ ... s-

-- - n · _ ... b :>.::.de 11 Österre i ch:.r.ch ;J ileldenden..z:mtl - .Äu_ ... ~ 

=~-- ~t ::i:.: 1• ~ .[i~~ I, Reld~n~1~·11 .... , _e :findlichen Osterreici-s.:. . ..:n. 

Ec:... 1 e:.:i:.e::.1..:-_:_e s, best c~e::iC. z..„9 cier Krypta rd t :Nebenr.::uüa:. 

d"- E__..,:1!J.alle mit Tre:ppen~ag~ , dem \'/eiheraum m1t :~ ... 'üa„_-

r . Je: . de:.1. Stiegenaufgän,ge~ unC. :i·abenräume::u. über di:; ... ..=iveau 

~ K: ;·!;:i sowie des 1
•••

1eihera.umes und dem zugahörigen Inventar, 

..!li1.:. ...,etr ouung beziehung sweise Ilenützung des Bundesminiate­

- - -~s l....:r Landesverteidigung, 1- ~olgenden kurz Denützcr ue-

nannt. 

D:.. e ü~ ::-gebenen Rä umlichkei-.: _n. sind im beiliegend ... ·~ Grnna.L":.-·­

p: :i {.ml.ag e 1) rot umränder·c. :Oie Räume sind wi i; dem in den 

l i.. . ._·cnden Listen U.nlega 2 und 3) verzeichneten Inventar 

.ge ~at~ot. Dio d~ci .Anlagen bilden einen wesentlichen Be­

.., __ 1ä. .:;eil deo tiberoinkomrn.ena. 

Da& ü·..,arein.kot!ll'ilen tritt t!li t '1. Dezember 1966 in ~ af't und · . -·a 

unbestimmte Dauer abges'J-..lossen. - Für die KrJ „1ta una L. -" 

[)Am l/ _ o 1ot13_ OOL _ oo_ e;ooo_ /J _ 
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Ehrenhalle bestand ein 'Uberoinko 
(z.Zl. 1622/63), d~s seino \irks 

n bareits ab 1. Oktober 196' 
~eit mit Inkrafttreten dee 

vorliegenden Uberainkommen~ verliert. 

2. 

Die durch dia Banütz~~G hnrdllenden Xoaten für Beleuchtune, 
Gas, Te~cfon, Beheizung, Wasser, Reinigung und Pflege der 
übcr~eb~uo~ Rtluao, Flüchen und Treppen etc. gehen zu Lasten 
d~s Denu~=cr~. Diesem oblieg~ ferner ganzjährig die Reini­

gung des Säulenganges und der Stufen vor der Krypta und dem 
Weiher~,urc und bei Glatteis die Beatreuung der erforderlichen 
Z~„.J:nge zur Krypta, zu:n \·,eiher::i.um sowie zur Ehrenhall.e. Der 

~cnlitzer verpflichtet sich weiters, die Inventargegenstände 

auf seine Kosten in gutem und brauchbarem Zustand z11 erhal­
~cn :.md die hiezu notwendigen_Reparaturen beziehungsweise 
~achschaff~~gen ebenso wie die Beschaffung zusätzlicher Ein­
richtungsgegenstände aus eigenen }Iitteln zu bestreiten. 

;. 

J:lie lnnrtec/i..niache Betrel.1\Ul$ dee :Ba1.1ob jektee "Öaterreiohischea 
. Heldendenktl.al - Äußeres Durgtorh, einschließlich der Uberge• 
ben~n Häume des Österreichischen Heldendenkmales, erfolgt im 
Ra.h~en der bestehenden Richtlinien (Rubrikenordnung, Grund­
zu0c der Bundcsgebäudeverwa1tung) weiterhin durch die Durg­
hauptmannschaft. Die vom Benützer gewünschten baulichen Maß-

. nahmcm. sind bei der Burghauptmannschaft rechtzeitig au bean­
~ragen. Wünsche, die vorwiegend im Interesse de• ienUtzera gw­

~egon sind, gehen zu dessen Lasten. 

Di~ Rechte des Bundes a1s Grund- und HauaeigentUmer Yertritt 
die nur~uptm.annschaft. 

. 
llo. der .... urchc.u:ptl:lannschaft 1n eineti Kntast:rophedall den .zu-
„r ... tt ~u ~en überlassenen Räumen rz:u ermts-gliohen, i•t eine 
~2-l:ait.r ~chrif'teter Schlüsae1 bei der ~euerwaohe Aer »u~g­

hauptmannachaft unter YerachlllB zu hinterlege1a. 
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s. 
Die Anbringung von .Antennen, SclL_la.crn, ITinlloiotafeln und 1m­
ldindigungen jcdor Art außcrh::ü.b Jor ubcr1auacnen Räume bedar~ 
~~r vo~~e~igen Zus~immung der Burehauptmannsohaft. 

6 „ 

. c1·m1ouC'..l tun~cn, . die„ sich üb~r die. in Benützung gegebenen · - -------„„ .. „ • • ••• „. ·-···-

--~~we ~u~ den Ecldcnplatz oder die bundeseigenen Flächen vor 
~a . Öotorroiohioohon Holaondonkmnl - ilußoroo Burator hinauo 
-L~dch!:cn, zind der Burghaup'tmo.nnschaft zeitgerecht, minde­
~ t.::::l!.s ~ ..;.<.:1.>ch eine \loche vorher, b~kanntzugeben. Das Betre"ten 
der an...,~~6:.a.zenden Rfasenflächen a o'Jie daa Bestei gen von :Bäu~en, 

:iinfri.:.d. .:ngen., Kandelabern, etc . ist .grundsätzlich unters~gt. 
Sc~~da., üie bei derartigen Vcr~nst:lltungen am Vermögen des 

n~~des -~Gstchen, so\lie Schudenero~tzansprilche dritter Perso- ­
n.e:!. d ... .:: ::iei J.er l~uf'enden De:nützu.."l.g des "Österreichischen 
Hel.:.cnu.:.~""clales - ~~ußeres Burgto?-11 oder domi t in Zusammenhang 
st~hen20~ Ver~staltungen gegen den Bund erhoben werden, z~nd 

auo de •. Krediten des Bundesministeriums für Landesverteidigung zu 

bedeckcr~ . 

~i~ Bü~~~dung der OpZerflo=men vor dem Österreichischen Ucl­
~~~-en.c..:.~ - Äußeres Burgtor hat der Benützer zu veranlass~n . 

:Ofr di.:l fallweise Abhaltung von Gottesdiensten ( derzei 1i aa 

J~:___ ..m.d Feiertegen) ist uuf Grund eines Stipendiums der 

--·!:diözese \'.'ien de.s Kapuzinerklooter zuständiS• 

8 • . 

Dieses übereinkotunen Wird in zvei Gleichschriften a~agef er­
tigt, von denen jeder der abschließenden Teile ein Exemplar 

erhält . 
Wien, am 1. Dezember 1966 

N e u m a n n e . h . Josef G e r s t m a n n e .h . 

----------------~· 
Bunles~inisterium f\lr 
E- te~ U!ld Techni~ 

Rundsta.mpiglie der :Burg­
hauptmannschaft in Wien 

Für die 
a.er .nba 

-----------·----~--~ Bundeeminioterium ~ür 
Landesverteidigung 

Rundetempiglie des l!ilitEir­
komma.ndos 'ien 

Oberst 
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VERWALTUNGSÜBEREINKOMMEN 

zwischen dem 

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG 
(BMLV) 

und dem 

BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN (BMF) 

über die 

Prüfung von Schutzmasken des BMF 

durch 

das Amt für Rüstung und Wehrtechnik 

(ARWT) 

Seite l von 4 
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1. GEGENSTAND DES ÜBEREINKOMMENS 

1.1. Das Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) und das Bundesministerium 

für Finanzen (BMF) kommen überein, für das BMF und von diesem hiezu schriftlich 

autorisierten Stellen, Schutzmaskenprüfungen durch das Amt für Rüstung und 

Wehrtechnik (ARWT) bereitstellen zu wollen. 

1.2. Dies insbesondere im Bereich der „Prüfung von in Bestand befindlichen filtrierenden 

Halbmasken deren Haltbarkeitsdatum überschritten wurde" und solange es die 

SARS-CoV2 Epidemie erfordert. 

1.3. Die Ergebnisse der Prüfung werden dem Antragsteller schriftlich vom ARWT 

übermittelt. 

2. DURCHFÜHRUNGSBEDINGUNGEN 

2.1. Ein entsprechender Antrag wird durch die vom BMF autorisierten Stellen 

grundsätzlich direkt schriftlich an das ARWT gerichtet. 

2.2. Sofern bei Dringlichkeit eine Bereitstellung fernmündlich beantragt und vereinbart 

wird, werden der Antrag und die getroffenen Vereinbarungen zur Leistungserbringung 

nachfolgend schriftlich durch den Antragsteller bestätigt. 

2.3. Die Kontaktstelle zu der Maskenprüfstelle des ARWT sowie autorisierte Stellen des 

BMF für die Anforderung von Maskenprüfungen werden direkt zwischen BMF und 

ARWT mit Bezug auf dieses Verwaltungsübereinkommen schriftlich vereinbart. 

2.4. Der genaue Zeitpunkt, Ort und alle sonstigen Umstände der Maskenprüfung werden 

zwischen ARWT und BMF einvernehmlich festgelegt. 

2.5. Die Maskenprüfung wird nach Maßgabe der jeweiligen personellen und materiellen 

Möglichkeiten des ARWT durchgeführt. 

Seite 2 von 4 
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2.6. Das BMLV ist bestrebt, aber nicht verpflichtet, die vereinbarten Maskenprüftermine 

einzuhalten. 

3. KOSTEN 

3.1. Der Ersatz für den dem BMLVerwachsenen Aufwand für die unter Punkt 1 angeführte 

Leistung richtet sich nach dem tatsächlichen Zeitaufwand für das in Anspruch 

genommene Personal und nach dem tatsächlichen Sachaufwand (Kosten für 

Materialien, Inanspruchnahme von Prüfgeräten u.ä.m.). 

3.2. Die Schutzmaskenprüfungen (Stichprobe von 20 Stück) stellen keine fortwährenden, 

den Dauerschuldverhältnissen ähnliche, gleichartige Leistungen dar und werden als 

Einzelleistungen des BMLV in der Höhe von € 1308,-- excl. USt (jährlich angepasst) 

verrechnet. 

3.3. Die Verrechnung sämtlicher anfallender Kosten und Aufwandsersätze erfolgt direkt 

zwischen den entsprechend autorisierten Stellen und dem ARWT. 

4. Inkrafttreten, Dauer und Umfang des Verwaltungsübereinkommens 

4.1. Das Verwaltungsübereinkommen tritt mit Datum der Unterfertigung durch beide 

Ressorts in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es bildet auch die 

Grundlage für die bereits durchgeführten Schutzmaskenprüfungen durch das ARWT. 

4.2. Es kann von beiden Partnern einseitig ohne Angabe von Gründen jederzeit, jedoch 

mit Angabe des beabsichtigten Wirksamkeitstages aufgelöst werden. 

4.3. Änderungen dieses Verwaltungsübereinkommens bedürfen der Schriftform. 

4.4. Andere Arten der Zusammenarbeit zwischen dem BMLV und dem BMF, wie etwa die 

Erbringung von Amtshilfe oder Assistenzeinsätze bleiben von diesem 

Übereinkommen unberührt. 
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Wien , Wien 1 
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